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Das Seminar befasst sich mit Herausforderungen der Europäisierung der Strafrechts-
pflege, auch in Gestalt von europastrafrechtlichen Bezügen des Wirtschaftsstrafrechts
und der Strafrechtsvergleichung. Exemplarische Themen, die im Vorjahr zur Bearbei-
tung in einer Seminararbeit vergeben wurden, sind:

• Europäische Staatsanwaltschaft: Erweiterung der Zuständigkeit auf Sanktionsver-
stöße?

• Mindeststrafvorschriften für Sanktionsverstöße (Richtline (EU) 2024/1226)

• Zehn Jahre Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand (Richtlinie 2013/48/EU):
Zeit für eine Reform?

Vorkenntnisse?

Vorkenntnisse im Europarecht (z.B. Vorlesung Europarecht I) und im Strafrecht (z.B. Vor-
lesungen Strafrecht I bis III, Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene) sind erforderlich,
nicht jedoch Vorkenntnisse im Europäischen Strafrecht. Der flankierende Besuch der Vor-
lesung zum Europäischen Strafrecht wird indes empfohlen.

SPB – Bachelor-Arbeit – Promotionsseminar – »zur Übung«

Das Seminar kann belegt werden als

• Schwerpunktbereichsseminar (§§ 17 ff. SPBO) im Schwerpunktbereich 6 (Deut-
sche und internationale Strafrechtspflege, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht);1

• Seminar zur Ablegung einer Bachelor-Arbeit (§ 17 Abs. 2 StuPrO LL.B.2);3

• Seminar im Optionalbereich des Schwerpunktbereichs 6 (Deutsche und interna-
tionale Strafrechtspflege, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht) – auch zur »Übung«

1Achtung: Hierzu muss die Anmeldung zum Schwerpunktbereichsexamen (Aufsichtsarbeit Mitte März
2025) zwingend vor der Einreichung der Seminararbeit erfolgen, § 18 Abs. 4 SPBO.

2Vorbehaltlich des vorherigen Inkrafttretens der StuPrO LL.B.
3Achtung: Hierzu können nur Studierende zugelassen werden, welche die Schwerpunktbereichsprüfung

unwiderruflich nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a SPBO ablegen, deren Prüfungsleistungen im Schwer-
punktbereichsstudium nach § 45 Abs. 4 SPBO ersetzt werden oder deren wissenschaftlichen Leistungen im
Rahmen eines Schwerpunktbereichsseminars endgültig mit mangelhaft oder ungenügend bewertet wurden.
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